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Bitte beantworten Sie die Aufgaben kurz und knapp, wenn es sich anbietet auch gerne in Stichpunkten in dem Sie in das Dokument schreiben. Bei Multiple-Choice-Fragen reicht es, wenn Sie die richtige Antwort in irgendeiner Weise kenntlich machen (farblich oder mit „X“ markieren, die Lösung hinter die Aufgabe schreiben).

Die in der Klausur zu bearbeitende Teile fließen wie folgt
 in die Gesamtbewertung ein:
Teil 1 zu 1/9    Teil 2 zu 1/9   Teil 3 zu 3/9   Teil 4 zu 1/9   
Teil 5 zu 1/9 Teil 6 zu 1/9   Teil 7 zu 1/9


LEBENSMITTELRECHTSAKADEMIE 2025
2. Klausur am 21. Nov. 2025

1. Teil: Abgrenzung: NEM, AM, Kosmetikum, Novel Food, besondere Ernährung (RA Thomas Bruggmann, LL.M.) 

Frage 1: Wie könnten „Anti-Kater-Mittel“, also Produkte zur Linderung des nach Alkoholkonsum auftretenden Katers, rechtlich einzustufen sein? 

Frage 2: Wie ist „Kosmetik von innen“ wie z.B. Anti-Aging-Kapseln, die täglich geschluckt werden sollen, rechtlich einzustufen?


Frage 3: Wie sind Cannabidiol-haltige Produkte, die vom Menschen verzehrt werden sollen, rechtlich einzustufen?


Frage 4: Wie sind äußerlich (= auf der Kopfhaut) anzuwendende Haarwuchsmittel rechtlich einzustufen?



2. Teil: Produktspezifische Bestimmungen (RA Christopher Kruse)

Frage 1: Was ist der Unterschied zwischen horizontalen und vertikalen Vorschriften? 

· Horizontale Vorschriften gelten für mehrere Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, vertikale Normen regeln bestimmte Produkte.

· Horizontale Vorschriften regeln Verpackung, Gewicht etc. während vertikale das Lebensmittel selbst betreffen (Zutaten, Zusatzstoffe, Mindesthaltbarkeit usw.).

· Horizontale Vorschriften werden von der EU vorgegeben und müssen von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, vertikale sind Gesetze, die Deutschland direkt erlässt und die der Lebensmittelunternehmer direkt umsetzten muss.

Frage 2: Durch welche Größe werden Brot und Kleingebäck von den Feinen Backwaren abgegrenzt? 

· Gewicht des Produkts

· Dichte des Teiges

· Fett-/Zuckergehalt

· Feuchtigkeit (Wasseranteil)

Frage 3: Ihr Unternehmen stellt Helgoländer Waffeln her. Sie bestehen aus drei Lagen langer, schlanker Waffeln, zwischen denen sich insgesamt zwei Lagen selber Dicke Zuckerschaum befinden. Die Enden sind mit Kuvertüre überzogen. Welche Vorschrift ist zu berücksichtigen? 

· die Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse

· die Leitsätze für Feine Backwaren

· die Leitlinie für Zuckerwaren

· keine dieser Vorschriften

Frage 4: Sie finden heute in Ihrem Supermarkt Brotaufstrich, der zu gleichen Teilen aus dem Fruchtmark von roten und schwarzen Johannisbeeren hergestellt worden ist. Auf dem Etikett steht: „Hergestellt aus 40 g Früchten je 100 g.“ Wie lautet die korrekte Bezeichnung des Brotaufstrichs?

· Johannisbeer Konfitüre extra

· Johannisbeer Konfitüre

· Johannisbeer Gelee

· Johannisbeer Marmelade

· Johannisbeer Fruchtaufstrich




3. Teil: Bedarfsgegenstände, Verpackung und Abfall (RA Dr. Alexander Pitzer)

Frage 1: Im Lebensmitteleinzelhandel wird Tüte „Gummibärchen“ als amtliche Probe entnommen. Der Lebensmittelkontrolleur beanstandet, dass dem Produkt keine Konformitätserklärung beigefügt ist. Ist die Beanstandung richtig? 

a) Nein, weil eine Konformitätserklärung für Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff in keiner Einzelmaßnahme vorgesehen ist. 

b) Nein, weil eine Konformitätserklärung nur der Weitergabe von Informationen innerhalb der Wertschöpfungskette dient. In den Verkehr gebracht wird schließlich ein eine Tüte Gummibärchen, also ein verpacktes Lebensmittel und kein Verpackungsmaterial selbst. 

c) Ja, weil Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff beim Inverkehrbringen immer eine Konformitätserklärung beigefügt sein muss. 

Frage 2: Handelt es sich bei den folgenden Artikeln um einen Lebensmittelbedarfsgegenstand? Bitte kreuzen Sie Ja oder Nein an! 
 
  Wachstuchtischdecke                                                                              Ja □ Nein □ 

  Antike Milchkanne                                                                                    Ja □ Nein □ 

  Suppenlöffel                                                                                             Ja □ Nein □ 

  Nicht essbarer Kunststoffdarm einer Fleischwurst                                   Ja □ Nein □ 

  Messerblock (nicht Messer)                                                                     Ja □ Nein □ 

 Das Mundstück einer Trompete                                                                Ja □ Nein □ 


4. Teil: Aromen, Enzyme, Zusatzstoffe und Anreicherung (Prof. Dr. Stefanie Hartwig)

Frage 1: Aus wie vielen Verordnungen besteht das sog. FIAP (Food Improvement Agents Package) und zu welchen Lebensmittelkategorien enthält es Regelungen?    


Frage 2: Was bedeutet es, wenn für Lebensmittelkategorien wie z. B. Zusatzstoffe ein sog. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gilt? 


Frage 3: Was muss im Zutatenverzeichnis gekennzeichnet werden – Zusatzstoffe oder Verarbeitungshilfsstoffe oder beides? 


Frage 4: Wie sind Zusatzstoffe bei vorverpackten Lebensmitteln zu kennzeichnen? 


Frage 5: Müssen Enzyme zugelassen sein, damit man sie verwenden darf?



5. Teil: Standards, Leitsätze, ALTS-Stellungnahmen, Eichrecht und Füllmengen (Stephan Ludwig)                                                                                               

Frage 1: Die Standards der Codex Alimentarius Kommission sind wie einzuordnen?

a) Unverzüglich geltendes Recht
b) Geltendes Recht von Drittländern außerhalb der EU
c) Irrelevant
d) Referenz für die Rechtssetzung in der EU u. a. gemäß Beitrittsbeschluss der EU zur Kommission

Frage 2: Leitlinien im Sinne der Art. 7-9 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 sind

a) Bindend für Unternehmen
b) Bindend für die Exekutive
c) Freiwillig für Unternehmen
d) irrelevant

Frage 3: Welche Aussage zur Bestimmung der Nennfüllmenge bei für den Endverbraucher bestimmten Wurstfertigpackungen ist korrekt?

a) Die Nennfüllmenge umfasst das Gewicht der Wurst einschließlich nicht verzehrbarer Wursthüllen und Wurstclips.
b) Die Nennfüllmenge umfasst ausschließlich das Gewicht der Wurst ohne nicht verzehrbare Wursthüllen und Wurstclips.
c) Die Nennfüllmenge umfasst nur das Gewicht der Verpackung, nicht aber das Lebensmittel selbst.
d) Die Nennfüllmenge wird vom Hersteller frei festgelegt und ist rechtlich nicht geregelt.

Frage 4: Welche Temperaturanforderung gilt nach dem Beschluss des VG Regensburg v. 9.4.2025 - RN 5S 25.193- in diesem Einzelfall für die Lagerung von vorverpacktem Sushi im Einzelhandel?

a) Vorverpacktes Sushi darf bei jeder beliebigen Temperatur gelagert werden, solange es verpackt ist.
b) Nach dem Beschluss im einstweiligen Rechtsschutzverfahren darf es in diesem Fall bei maximal +7°C gelagert werden; nähere Bewertung folgt im Hauptsacheverfahren.  
c) Die Lagerung von Sushi ist nur bei Raumtemperatur zulässig. 
d) Sushi muss immer tiefgefroren gelagert werden, unabhängig vom Einzelfall.





6. Teil: Krisenmanagement (Annika Schroedter)

Frage 1: Welche Informationen sollten bei Reklamationen immer abgefragt werden, da sie von großer Bedeutung für die Risikobewertung sind?

a) Chargennummer, Mindesthaltbarkeitsdatum, behandelnder Arzt 
b) Kaufort, Chargennummer, informierte Medien 
c) Produktbezeichnung, Chargennummer, Reklamationsgrund 


Frage 2: Wie sollte ein Krisenstab im Unternehmen idealerweise aufgebaut sein? 

a)  Möglichst kleiner Kreis, möglichst wenig Informierte 
b)  Kleiner, interdisziplinärer Kreis; weitere Bereiche werden bei Bedarf hinzugezogen 
c)  Großer, breit gefächerter Kreis; möglichst viel Expertise direkt vereinen 


Frage 3: Wie sollte ein Krisenstab im Unternehmen die notwendigen Aufgaben verteilen?

a) Aufgaben übernimmt derjenige, der gerade Kapazitäten hat 
b) Aufgaben werden aus dem Krisenstab heraus ausschließlich delegiert und nicht selbst erledigt 
c) Aufgabenbereiche sind im Vorhinein in einer Funktionsbeschreibung klar zu den Funktionen zugeordnet 


Frage 4: Welche Inhalte sollte ein Ablaufplan für das Krisenmanagement umfassen? 

a) Chronologische Abfolge der Prozessschritte 
b) Zugeordnete Krisenmanagement-Dokumente 
c) Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Kontaktierung 
d) Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 



7. Teil: LMIV, Besondere Angaben: Geographische, Bio, HCVO, Green-Claims, GVO und Kinderwerbung (RAin Dr. Christine Konnertz-Häußler, LL.M.)


Frage 1: Welche sind die Pflichtkennzeichnungselemente für vorverpackte Lebensmittel?

Frage 2: Fällt ein Hamburger unter die Pflicht zur Kennzeichnung der Herkunft der primären Zutat, wenn das als Zutat verwendete Rindfleisch aus Argentinien stammt? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Frage 3: Wie hoch darf der Anteil an gentechnisch veränderten Zutaten (GVO) in Bio-Lebensmitteln sein und wo ist dies geregelt?

Frage 4: Wie hoch muss der Anteil der biologischen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs in einem Bio-Lebensmittel mindestens sein? Gibt es davon Ausnahmen? 

Frage 5: Sind die folgenden Zutaten landwirtschaftlichen Ursprung im Sinne des Bio-Rechts – bitte kreuzen Sie an.

a) Wasser
b) Salz
c) Aromen
d) Hefe

Frage 6: Ist das deutsche Bio-Logo freiwillig oder verpflichtend? 

Frage 7: Handelt es sich bei den folgenden Angaben für einen Gemüsesaft um eine nährwertbezogene Angabe? 

a) Zuckerarm
b) Reich an Ballaststoffen 
c) Für den täglichen Ausgleich
d) Mit viel Vitamin C
e) Ohne Reue Schlemmen
f) Mit Eisen für den Lernerfolg bei dieser Klausur

Frage 8: Wo befindet sich die Liste mit zugelassenen nährwertbezogenen Angaben? 

a) Ist die Angabe „Arm an gesättigten Fettsäuren“ dort geregelt?
b) Ist die Angabe „Ohne Transfettsäuren“ dort geregelt?

Frage 9: Welche beiden Gesetzesänderungen sollen umweltbezogene Angaben neu regeln?

Frage 10: Wieviel Prozent GVO darf ein Lebensmittel enthalten, ohne dass es der Kennzeichnungspflicht für GVO unterfällt, wenn dieser Anteil zufällig oder technisch unvermeidbar ist und wo ist das geregelt?



Viel Erfolg!

1



1

image1.jpg
Forschungsstelle fur
Lebensmittelrecht




